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Fachbereich: Chemikalien  
E-Mail: chemikalien@laburk.ch 

Merkblatt – SUVA Warnzeichen für Chemikalienlager  

Was ist die innerbetriebliche Sicherheitskennzeichnung der SUVA? 

Gefahren, welche nicht beseitigt werden können, müssen gekennzeichnet werden, damit die Per-
sonen für die Gefahr sensibilisiert werden. Die Sicherheitskennzeichnung kann verschiedene For-
men und Farben haben. Es wird zwischen den roten Verbots-, gelben Warn-, blauen Gebots- und 
grünen Rettungszeichen unterschieden (siehe Beispiele). Für Chemikalien-Lager sind vor allem 
die gelben Warnzeichen relevant. 

Beispiele: 

       
Verbotszeichen Warnzeichen Gebotszeichen Rettungszeichen 
(Wasserlöschen  (Warnung vor einer  (Augenschutz  (Kennzeichnung 
Verboten) Gefahrenstelle) benutzen) Erste-Hilfe-Station) 

Wie sehen die Warnzeichen der SUVA aus? 

Die Warnzeichen der SUVA umfassen 12 verschiedene Piktogramme. Für Chemikalienlager ist 
i. d. Regel nur die Warnung vor ätzenden, feuergefährlichen, giftigen oder explosionsgefährlichen 
Stoffen relevant. 

       
ätzende Stoffe feuergefährliche Stoffe giftige Stoffe explosionsgefährliche
   Stoffe 

Weshalb sollen die Warnzeichen der SUVA genutzt werden? 

Die Mitarbeiter in einem Betrieb sind sich meist der Gefahren bewusst, welche sie im Chemikalien-
lager vorfinden, da sie mit diesen Chemikalien auch arbeiten und idealerweise den Inhalt der Si-
cherheitsdatenblätter kennen. Kritisch wird es erst dann, wenn externe Personen Zugang zum La-
ger benötigen. Dies z. B. dann der Fall, wenn ein Schadensereignis eintritt und Rettungskräfte, wie 
z. B. die Feuerwehr anrücken, müssen. In diesem Fall ist es für die Rettungskräfte entscheidend 
zu wissen, dass sie einen Raum mit gefährlichen Chemikalien betreten. 

Wo werden die Warnzeichen der SUVA angebracht? 

Die Warnzeichen sind dort anzubringen, wo die Gefahr beginnt. Bei einem Lager bedeutet dies, 
dass an den entsprechenden Zugängen die Warnzeichen angebracht werden. 
Ist das Lager jedoch gross und nur ein kleiner Teil wird zur Lagerung gefährlicher Chemikalien 
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verwendet, so kann es angezeigt sein, dass die Warnzeichen innerhalb des Gefahrenbereichs an-
gebracht werden. Wichtig hierbei ist, dass die Warnzeichen beim Betreten des Gefahrenbereichs 
gut sichtbar sind, damit diese wahrgenommen werden. Grundsätzlich sollte aber darauf geachtet 
werden, dass die Warnzeichen nur dort angebracht werden, wo es die Gefährdung rechtfertigt. Zu 
viele Warnzeichen stumpfen ab und verlieren an Glaubwürdigkeit. Idealerweise wird mit den loka-
len Rettungskräften (Feuerwehr) abgesprochen, wo und in welcher Form die Warnzeichen ange-
bracht werden. 

Woher erhalte ich diese Warnzeichen? 

Selbstklebende Warnzeichen können in diversen Online-Shops bestellt werden. Um sicherzu-
stellen, dass die Warnzeichen SUVA-konform sind, können die Warnzeichen auch direkt bei der 
SUVA (www.suva.ch) bestellt werden. Hierfür wird mittels der Suchmaske nach dem entsprechen-
den Warnzeichen gesucht.  

Hinweis: Dieses Merkblatt orientiert sich an der Broschüre «Sicherheitskennzeichnung» der SUVA 
(SUVA-Bestellnummer 44007.d). 

http://www.suva.ch/

